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elumeo SE 
 

Ordentliche virtuelle Hauptversammlung am 28. Juni 2022 
 
Ort der Hauptversammlung:  
 
Juwelo Deutschland GmbH 
Portal 3b, 3. OG 
Erkelenzdamm 59/61 
10999 Berlin 
 
 
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte 
 

 

Vollmacht 
 

Zugangskartennummer: _________________________  Anzahl Aktien: ________________________ 
 
ausgestellt auf:                             ____________________________________________________________________ 

(Name und Vorname bzw. Firma)  
 
 

______________________________________________________________________ 
(Wohnort bzw. Sitz) 

 
Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(Name und Vorname bzw. Firma) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(Wohnort bzw. Sitz) 
 
mich/uns in Bezug auf die am 28. Juni 2022 stattfindende virtuelle ordentliche Hauptversammlung der elumeo SE zu 
vertreten und mein/unser Stimmrecht im Rahmen der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der elumeo SE am 
28. Juni 2022 unter Befreiung von § 181 BGB für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen 
Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. Die Ausübung des Stimmrechts 
in der virtuellen Hauptversammlung ist nur durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an den weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder durch elektronische Briefwahl möglich.  
 
   
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift/Name bzw. andere Erklärung gemäß § 126b BGB  
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Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweise zum Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Aktionäre, welche die Hauptversammlung nicht selbst über das Aktionärsportal verfolgen und per Briefwahl 
elektronisch über das Aktionärsportal ihre Stimme abgeben möchten, können ihr Stimmrecht bei entsprechender 
Vollmachtserteilung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Vereinigung von 
Aktionären oder ein Kreditinstitut, andere von § 135 AktG erfasste Institute oder Personen, durch eine Person nach 
Wahl des Aktionärs oder durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind 
eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs und ein Nachweis seines Anteilsbesitzes zum 
Nachweisstichtag gemäß den in der Einladung zur im Bundesanzeiger am 3. Juni 2022 veröffentlichten Bestimmungen 
erforderlich. 

  

Auch für diese Bevollmächtigten ist, mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, eine Stimmabgabe bei 
dieser virtuellen Hauptversammlung nur per Briefwahl im Wege elektronischer Kommunikation über das 
Aktionärsportal möglich. Die Nutzung des Aktionärsportals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der 
Bevollmächtigte die entsprechende Zugangskarte, die dem Aktionär nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur 
Hauptversammlung und des ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilbesitzes zugesendet wird, vom Vollmachtgeber 
erhält. Dieses Erfordernis entfällt nur, wenn der Aktionär bereits mit der Anmeldung einen Bevollmächtigten benennt 
und dessen Namen und Anschrift angibt. In diesem Fall erfolgt die Versendung der Zugangskarte unmittelbar an den 
Bevollmächtigten. 

 

Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sind zu den nachfolgend genannten Zeitpunkten möglich. Für die 
Erteilung der Vollmacht kommen Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden und gegenüber der Gesellschaft 
in Betracht. Der Widerruf ist an die Gesellschaft zu richten. 

 

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher Nachweis der 
Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt und 
handelt es sich bei dem Bevollmächtigten weder um ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine mit 
diesen gemäß aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution sind die Erteilung und der 
Widerruf der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft zumindest in Textform (§ 126b BGB) nachzuweisen, soweit sich aus 
§ 135 AktG nicht etwas anderes ergibt (siehe unten). 

 

Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht können gegenüber der Gesellschaft schriftlich, per Telefax, per E-Mail 
oder über das Aktionärsportal erklärt werden. In allen Fällen hat die Erklärung zumindest in Textform (§ 126b BGB) zu 
erfolgen.  

 

Erfolgt die Erklärung schriftlich, per Telefax oder per E-Mail, so muss die Erklärung an die folgende Anschrift, 
Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse gerichtet werden, wobei der Zugang bei der Gesellschaft aus organisatorischen 
Gründen bis spätestens 27. Juni 2022, 16:00 Uhr (MESZ) erfolgen muss: 

 

elumeo SE 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 
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Telefax: +49 40 63785423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Über das Aktionärsportal sind Erteilung und Widerruf der Vollmacht bis zum Beginn der Hauptversammlung möglich. 
Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sind über das Aktionärsportal mittels Bild oder Scan der Originalerklärung, 
diese zumindest in Textform (§ 126b BGB), elektronisch zu erklären. Ein Widerruf der Vollmacht über das 
Aktionärsportal setzt voraus, dass der Aktionär im Besitz der Zugangsdaten zum Aktionärsportal ist. Aktionäre, die eine 
Bevollmächtigung bereits zusammen mit der Anmeldung vorgenommen haben, haben dafür Sorge zu tragen, dass Sie 
die Zugangskarte, die dem Bevollmächtigten nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung und des 
ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilbesitzes zugesandt wurde, vom Bevollmächtigten erhalten. 

 

Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht kann jeweils bis zu den genannten Zeitpunkten an die oben für die 
Erteilung von Vollmachten angegebene Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse sowie über das Aktionärsportal 
erfolgen. Um den Nachweis der Bevollmächtigung eindeutig zuordnen zu können, bitten wir Sie, den vollständigen 
Namen bzw. die vollständige Firma und den Wohnort bzw. die Geschäftsanschrift des Aktionärs anzugeben.  

 

Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen mit diesen durch die 
aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Institution oder Person besteht ein Textformerfordernis weder nach 
der Satzung noch nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Aktiengesetzes. Das allgemeine Textformerfordernis für die 
Vollmacht gemäß § 134 Absatz 3 Satz 3 AktG findet bei diesen Vollmachtsempfängern nach überwiegender Auffassung 
keine Anwendung. Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fällen der Vollmachtsempfänger eine besondere Form 
der Vollmacht, da er diese gemäß § 135 Absatz 1 Satz 2 AktG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 135 Absatz 8 oder 
§§ 135 Absatz 10, 125 Absatz 5 AktG) nachprüfbar festhalten muss. Die möglicherweise zu beachtenden 
Besonderheiten bitten wir beim Vollmachtsempfänger zu erfragen. 

 

Wenn ein Aktionär ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen durch die 
aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigen möchte, sollte er sich zudem 
vorher beim Vollmachtsempfänger erkundigen, ob dieser die Hauptversammlung der elumeo SE über das 
Aktionärsportal verfolgen wird.  

 

Formulare, welche für die Erteilung und für den Widerruf von Vollmachten verwendet werden können, erhalten die 
ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre zusammen mit der Zugangskarte. Entsprechende 
Formulare sind zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung  

zugänglich. Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare besteht nicht. 

 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere Bevollmächtigte 
zurückweisen. Eine Verfolgung der Hauptversammlung über das Aktionärsportal und die Stimmabgabe per 
elektronischer Briefwahl ist nur für einen Bevollmächtigten möglich. 

 


